

VOLLTHESAURIERER–ERKLÄRUNG



Als Depotbank ist die xxx Bank verpflichtet, sicherzustellen, dass vollthesaurierende Anteilscheine gem. § 58 Abs. 2 InvFG 2011 (Investmentfondsgesetz 2011) nur an berechtigte Anteilsinhaber (welche mit ihren ausschüttungsgleichen Erträgen nachweislich in Österreich nicht der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder die Voraussetzungen für eine Befreiung gem. § 94 EStG 1988 erfüllen) ausgegeben bzw. von diesen gehalten werden. 

Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichner dieser Erklärung („die Depotstelle“) gegenüber der xxx Bank die Einhaltung der sich aus den Bestimmungen des InvFG 2011 (insb. § 58 Abs. 2 InvFG 2011) ergebenden Erfordernisse und insbesondere die Einhaltung der sich daraus ergebenden Vertriebseinschränkungen sicher zu stellen und während der Dauer des Erlages der Vollthesaurierungsanteilscheine bei der Depotstelle zu gewährleisten.


1. Erwerb und Verwahrung von Vollthesaurierungsanteilscheinen

1.1.	Vollthesaurierende Anteilscheine dürfen nur im Falle des Nichtbestehens der inländischen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerpflicht in Österreich oder des Vorliegens der Voraussetzungen für eine Befreiung gem. § 94 EStG 1988 ausgegeben werden. 

1.2.	Die Depotstelle hat daher sicher zu stellen, dass vollthesaurierende Anteilscheine weder direkt noch indirekt von Personen, die in Österreich der inländischen Einkommen- bzw. Körperschaftssteuerpflicht unterliegen bzw. nicht die Voraussetzungen für eine Befreiung nach § 94 EStG 1988 erfüllen, erworben oder gehalten werden. 


2.	Übertrag von Vollthesaurierungsanteilscheinen
	
2.1.	Die unter Punkt 1. genannten Verpflichtungen der Depotstelle gelten sinngemäß auch für die Übertragung der Wertpapiere auf ein anderes Depot.


3.	Änderung der Steuerpflicht des Anteilsinhabers

3.1.	Bei Vorliegen der inländischen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerpflicht oder des Nichtbestehens der Voraussetzungen für eine Befreiung gem. § 94 EStG 1988 des Anteilsinhabers ist die Depotstelle verpflichtet, den Anteilsinhaber zur unverzüglichen 



Rückgabe der Vollthesaurierungsanteilscheine aufzufordern und die Rückgabe an die xxx Bank sicher zu stellen. 

[bookmark: _Hlk187931825]3.2.	Die Depotstelle hat eine Verletzung der Vertriebsbeschränkungen der Vollthesaurierungsfonds der Verwaltungsgesellschaft sowie die gewählten Schritte der Sanierung schriftlich anzuzeigen.

3.3.	Sollte die Depotstelle ihren Verpflichtungen aus dieser Erklärung nicht nachkommen, so verpflichtet sie sich, die xxx Bank im Zusammenhang mit allen sich daraus ergebenden finanziellen Nachteilen vollkommen schad- und klaglos zu halten.



_______________________
Ort, Datum




_________________________________
(Depotstelle)

